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Zur Sprechstunde 
des Kreistagspräsidenten

Herrn K.-D. Lehrkamp

bitten wir, sich zur individuellen Terminvereinbarung in der
Kreisverwaltung, Büro des Kreistages, bei Herrn Suhr zu
melden.
Kontakt: Telefon: 03971/84190

Fax: 03971/84187
E-Mail: Kreistagsbuero@landkreis-

ostvorpommern.net 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
ŒPeenetal-Landschaft• 

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 161 Abs. 2 und 47 ff. KV M-V sowie des § 13
der Verbandssatzung des Zweckverbandes ŒPeenetal-Land-
schaft• vom 10. Januar 2001 (AmtsBl. M-V/AAz. S. 141-145)
wird nach Beschluß der Verbandsversammlung vom
19.05.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 473.100  
in der Ausgabe auf 473.100  
und

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 38.500  
in der Ausgabe auf 38.500  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 

für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen auf 0  

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf 0  

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0  

Anklam, den 19.05.2009

Bekanntmachungsordnung:
Die vorstehende Haushaltssatzung des Zweckverbandes ŒPee-
netal-Landschaft• für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gegeben und kann zusammen mit den Anlagen
innerhalb des folgenden Monats auf die Bekanntmachung zu
den Geschäftszeiten von jedermann im Projektbüro des Zweck-
verbandes, Pasewalker Straße 27 A, 17389 Anklam, eingese-
hen werden.

Haushaltssatzung 
des Landkreises Ostvorpommern für das

Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47, 48 in Verbindung mit § 120 Abs.1 KV M-V
wird nach Beschluss des Kreistages und mit Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 237.664.600  
in der Ausgabe auf 257.096.900  

und
2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf 23.426.900  
in der Ausgabe auf 23.426.900  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 

Investitionen und 10.349.600  
davon für Zwecke der Umschuldung 7.891.600  

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 3.404.400  

3. der Höchstbetrag der 
Kassenkredite auf 38.000.000  

§ 3
Die Kreisumlage wird auf 43,3 v.H. der Umlagegrundlagen fest-
gesetzt.

§ 4
Für den Wirtschaftsplan des Behindertenzentrums ŒAm kleinen
Haff• Zirchow werden festgesetzt:
1. im Erfolgsplan

die Erträge auf 4.472.000  
die Aufwendungen auf 4.472.000  
der Jahresgewinn auf 0  
der Jahresverlust auf 0  

2. im Vermögensplan
die Einnahmen auf 154.000  
die Ausgaben auf 154.000  

3. der Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen auf 
davon für Zwecke der Umschuldung 0  

4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0  

5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 300.000  

§ 5
Die Kreisumlage ist gemäß § 11 Abs. 4 i. V. m. § 14 Abs. 1 und
2 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG)
zum 15. des jeweiligen Monats zu zahlen, wobei die an die Ge-
meinden weiterzuleitenden FAG-Zuweisungen gegen die Zah-
lungsp”icht der Gemeinden bezüglich der Kreisumlage aufge-
rechnet werden. Reicht der weiterzuleitende Betrag nicht aus,
die Kreisumlageforderung zu begleichen und kommt die Ge-
meinde der Zahlungsaufforderung nicht nach, werden ab dem
15. des Monats der Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.
a. für die ausstehenden Beträge fällig. Sollte der 15. auf einen
Sonnabend oder Sonntag fallen, so ist der nächste Wochentag
Fälligkeitstag.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17. Juli
2009 erteilt. Es wurden folgende Entscheidungen getroffen:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnung
Gemäß § 120 Abs. 1, § 82 Abs. 1, § 43 Abs. 3 KV M-V1 ordne
ich an, dass der Kreistag ein überarbeitetes Haushaltssiche-
rungskonzept beschließt und bis zum 31.10.2009 hier vorlegt.
Das Haushaltssicherungskonzept hat verbindlich darzustellen,
wie die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen
neuen Fehlbedarfe (2010: 2,3 Mio. EUR, 2011: 3,5 Mio. EUR,
2012: 3,8 Mio. EUR) ausgeglichen werden. Darüber hinaus hat
das Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen aufzuzeigen, mit
denen der Altfehlbetrag von 31,4 Mio. EUR abgebaut wird.
Die sofortige Vollziehung der Anordnung wird gemäß § 80 Abs.
2 Nr. 4 VwGO angeordnet. 

B. Entscheidungen zur Haushaltssatzung
B. 1. Der sich aus der Festsetzung in § 2 Ziffer 1 der Haus-

haltssatzung ergebende Gesamtbetrag der neuen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird gemäß § 120 Abs. 1, § 49 Abs. 1
und 4 KV M-V vollständig i.H.v. 2.458,0 TEUR mit fol-
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gender Auflage genehmigt: Bisher nicht veranschlagte
Mehreinnahmen (insbes. zusätzliche Schlüsselzuwei-
sungen, AG-SGB II-Zuweisungen) sowie Minderausga-
ben im laufenden Haushaltsjahr sind entsprechend der
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gemäß § 43 Abs.
2 KV M-V konsequent zur Reduzierung des Gesamtfehl-
betrags im Verwaltungshaushalt einzusetzen.

B. 2. Der in § 2 Ziffer 2 der Haushaltssatzung festgesetzte
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird
gemäß § 120 Abs. 1, § 49 Abs. 1 und 4 KV M-V vollstän-
dig i.H.v. 3.404,4 TEUR genehmigt.

B. 3. Der in § 2 Ziffer 3 der Haushaltssatzung festgesetzte
Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 120 Abs.
1, § 49 Abs. 3 und 4 KV M-V vollständig i.H.v. 38.000,0
TEUR genehmigt.

B. 4. Der Stellenplan wird gemäß § 120 Abs. 1, § 49 Abs. 2
und 4 KV M-V mit folgender Auflaue genehmigt:
Die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und
Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbe-
schäftigten besetzten Stellen) hat nur aus dem vorhan-
denen Personalbestand und bei Streichung von im Er-
gebnis frei werdenden Stellen und Stellenanteilen zu
erfolgen. Ausnahmen werden zugelassen, sofern es sich
um die Übernahme seitens des Landkreises Ostvorpom-
mern ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die
Nachbesetzung unbedingt erforderlich ist. Sofern Nach-
besetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus
dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind,
ist die hiesige Zustimmung zur Neubesetzung einzuho-
len.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung des Landkreises Ostvor-
pommern für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht und kann zusammen mit den Anlagen innerhalb
des auf die Bekanntmachung folgenden Monats zu den Ge-
schäftszeiten von jedermann im Amt für Finanzen und Control-
ling, Demminer Straße 71-74, 17389 Anklam, eingesehen wer-
den.

Anklam, den 22.07.2009

1 Die KV M-V kommt in der fortgeltenden Fassung gem. § 16
KomDoppikEG M-V zur Anwendung.

Öffentliche Bekanntmachung

über den Jahresabschluss zum 31.12.2008
der gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-

Peene mbH

Trassenheider Str. 7, 17449 Mölschow
1. Bestätigung des Abschlussprüfers

Durch die PKT Fasselt Schlage Lang und Stolz Partner-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungs-
gesellschaft wurde mit Datum vom 27. März 2009 der gem-
einnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH der
folgende, uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:
ŒBestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Regionalgesellschaft Usedom-Peene
mbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gem-
einnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember
2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht abzuge-
ben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
und § 12 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IdW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben
nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen
Beanstandungen.•

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2008 und des Lageberichts für
das Geschäftsjahr 2008 der Gemeinnützigen Regionalgesell-
schaft Usedom-Peene mbH haben wir in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS
450) erstattet.

Rostock, den 27. März 2009

PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

2. Der Landesrechnungshof hat den Bericht zum 31.12.2008
nach eingeschränkter Prüfung mit Datum vom 24.06.2009
freigegeben.

3. Die Gesellschafterversammlung fasste am 20. Mai 2009 fol-
gende Beschlüsse zum Jahresabschluss 2008:



Peene-Echo … 4 … Nr. 08/2009

Beschluss 1/2009
Beschluss zur Feststellung 
des Jahresabschlusses 2008
Die Geschäftsführerin empfiehlt der Gesellschafterver-
sammlung, den Jahresabschluss zum 31.12.2008, absch-
ließend in der Bilanz in Aktiva und Passiva, mit je
2.057.060,08   und in der Gewinn- und Verlustrechnung mit
einem Jahresüberschuss von 20.210,18   festzustellen.

Abstimmungsergebnis
Stimmanteile gesamt: 250 Stimmen
davon anwesend: 200 Stimmen
Ja-Stimmen: 200 Stimmen
Nein-Stimmen: -
Enthaltungen: -

Beschluss 2/2009
Beschluss über die Verwendung 
des Jahresüberschusses und des Bilanzgewinns
Die Geschäftsführerin schlägt der Gesellschafterversamm-
lung vor, aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2008 in
Höhe von 20.210,18  , 20.127,60   den anderen Gewinn-
rücklagen zuzuführen.
Der Bilanzgewinn in Höhe von 82,58   wird auf neue Rech-
nungen vorgetragen.

Abstimmungsergebnis
Stimmanteile gesamt: 250 Stimmen
davon anwesend: 200 Stimmen
Ja-Stimmen: 200 Stimmen
Nein-Stimmen: -
Enthaltungen: -

Beschluss 3/2009
Beschluss zur Entlastung der Geschäftsführerin 
Frau Dr. Johannsen für das Geschäftsjahr 2008
Der Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Regionalgesell-
schaft Usedom-Peene mbH mit Sitz in Mölschow wird vor-
behaltlich der Zustimmung des Landesrechnungshofes für
das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis
Stimmanteile gesamt: 250 Stimmen
davon anwesend: 200 Stimmen
Ja-Stimmen: 200 Stimmen
Nein-Stimmen: -
Enthaltungen: -

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2008 der Gemeinnüt-
zigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH liegen sieben
Tage nach Bekanntgabe in der Kreisverwaltung Ostvorpom-
mern in Anklam, Demminer Straße 71 - 74, Büro des Kreista-
ges, zur Einsichtnahme aus.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/096/20/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasserversorgung & Ab-
wasserbeseitigung Insel Usedom, Zum Achterwasser 6 in
17459 Ückeritz, mit Datum vom 25. Mai 2009 einen Antrag auf
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grund-
buchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für eine

Abwasserdruckleitung vom Abwasserpumpwerk Hafen
zur Kläranlage Ückeritz

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 25.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdrucklei-
tung vom Abwasserpumpwerk Hafen zur Kläranlage Ücke-
ritz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/096/20/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Zur Abwasserentsorgung des Ortsteiles Ückeritz von der B 111
zum Achterwasser wurde 1987 ein Abwasserpumpwerk am
Achterwasser errichtet. Von diesem Pumpwerk aus wurde eine
Abwasserdruckleitung AWDL AZ 200 zur Kläranlage Ückeritz
verlegt.
Diese Anlagen hat der Zweckverband mit seiner Gründung
übernommen.
Für die Abwasserdruckleitung wird ein vier Meter breiter
Schutzstreifen gefordert. Die Leitung liegt jeweils in der Mitte
des Schutzstreifens. Die Verlegtiefe beträgt etwa 1,2 bis 1,4 m.
Die Anlage dient öffentlichen Zwecken.

Anlage 2

zum Antrag vom 25.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdrucklei-
tung vom Abwasserpumpwerk Hafen zur Kläranlage Ücke-
ritz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/096/20/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast
Gemarkung: Ückeritz
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Anmerkung:
Schlüssel-Nr. 4.1: Anlagen der öffentlichen Abwasserbeseiti-

gung: Für die Förderung, Sammlung und
Fortleitung eingerichtete Leitungen, (Sam-
mel-) Kanäle oder Gräben

Anlage 2/1

zum Antrag vom 25.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwasserdruckleitung
vom Abwasserpumpwerk Hafen zur Kläranlage Ückeritz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/096/20/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasserversor-
gung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom zur uneinge-
schränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und Er-
neuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden
Abwasserdruckleitung entsprechend den bei der unteren Was-
serbehörde vorliegenden Lageplänen. 
Innerhalb des 4 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 2 m links und 2 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist damit berechtigt, zum Zweck der Ausübung
der ihm gewährten Rechte in Havariefällen jederzeit das Grund-
stück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Wasserver-
sorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom oder gegenüber
dem vom Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbesei-
tigung Insel Usedom beauftragten Unternehmen Anspruch auf
Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Insel Usedom ist jederzeit berechtigt, seine Rechte durch Dritte
ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/21/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 28. Mai 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für eine

Abwassergefälleleitung auf Grundstücken
in 17498 Neuenkirchen

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 28.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwassergefällelei-
tung in 17498 Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/21/09

Knappe Beschreibung der Anlage

Art: Schmutzwassergefälleleitung mit Revisi-
onsschächten

Nenngröße: PVC-KG DN 200
Baujahr: 1979
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der Schmutzwas-

serleitung, Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Die Schmutzwassergefälleleitung PVC-KG

DN 200 wurde ca. 1979 zur Entsorgung
der häuslichen Abwässer für drei Grund-
stücke der Theodor-Körner-Straße gebaut,
wobei damals zwei EFH neu errichtet wur-
den. Das Schmutzwasser wurde über die
Theodor-Körner-Straße in eine Dreikam-
mer-Ausfaulgrube mit Überlauf in den
Kohlgraben im Bereich des jetzigen Bir-
kenweges geleitet. Die Leitungen münden
jetzt in das Hauptpumpwerk in der Theo-
dor-Körner-Straße, da die alte Grube
zurückgebaut wurde. Von dort wird das
Abwasser zur Kläranlage Ladebow  über-
geleitet. 
Das zu belastende Grundstück befand
sich damals in der Rechtsträgerschaft der
Gemeinde Neuenkirchen.
Diese Leitung muss auf unbestimmte Zeit
bestehen bleiben.

Hinweis: Auf dem Flurstück 122/43 der Flur 2 der
Gemarkung Neuenkirchen befindet sich
noch eine Schmutzwassergefälleleitung
Steinzeug DN 200 (31,5 m Länge), die
aber bereits im Antrag des ZWAB vom
14.01.2004 (Reg.-Nr.
70.1/LAR/074/02/04) Gegenstand der Be-
gründung einer persönlichen Dienstbarkeit
war

Anlage 2

zum Antrag vom 28.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwassergefällelei-
tung in 17498 Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/21/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
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Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Neuenkirchen

Grundbuch von: Neuenkirchen 3411
Leitungsbezeichnung:Schmutzwassergefälleleitung (SWGL)

PVC KG DN 200

Anlage 2/1

zum Antrag vom 28.05.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Abwassergefällelei-
tung in 17498 Neuenkirchen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/074/21/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-
DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Schmutzwassergefälleleitung entspre-
chend dem bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lage-
plan. 
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, not-
wendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/22/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 05. Juni 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG)
vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch
Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2407), für die

Trinkwasserverbindungsleitung von  Helmshagen 1
nach Potthagen

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anlage
2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können
den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der

Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach
eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem Grund-
stückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 05.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Helmsha-
gen 1 nach Potthagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/22/09

Knappe Beschreibung der Anlage

Art: Trinkwasserversorgungsleitung 
Nenngröße: AZ DN 100
Baujahr: 1979
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der Trinkwasser-

leitung, Schutzstreifenbreite 2 m
Bedeutung: Zur stabilen Trinkwasserversorgung muss

die Trinkwasserleitung, die in das Versor-
gungssystem des ZWAB eingebunden ist,
auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 05.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Helmsha-
gen 1 nach Potthagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/22/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Weitenhagen
Gemarkung: Helmshagen
Leitungsbezeichnung:Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

AZ DN 100
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 05.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Helmsha-
gen 1 nach Potthagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/099/22/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserversorgungsleitung ent-
sprechend dem bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden
Lageplan. 
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/028/23/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-

denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 09. Juni 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in
Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), für

Schmutzwasserleitungen auf Grundstücken
in 17506 Gützkow

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.
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Anlage 1

zum Antrag vom 09.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
in 17506 Gützkow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/028/23/09

Knappe Beschreibung der Anlage

Art: Schmutzwassergefälleleitung mit Revisi-
onsschächten

Nenngröße: PVC-KG DN 200
AZ DN 200
Steinzeug DN 100/150/200/300

Baujahr: 1970 bis 1989
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der Schmutz-

wasserleitung, Schutzstreifenbreite 2 m
Bedeutung: Das Schmutzwassernetz im Bereich Feld-

straße/Mascowstraße wurde in den Jah-
ren 1970 bis 1989 von der Stadt Gützkow
zur Entsorgung der häuslichen Abwässer
für die Bewohner der Neubaublöcke in
Gützkow und später der neu entstehen-
den Eigenheimsiedlungen im Süden des
Ortes gebaut. Die Leitung mündete in eine
kommunale Teichkläranlage, die nach
1990 stillgelegt wurde. Auf dem Gelände
der ehemaligen Teichkläranlage wurde
wegen des weiteren Ausbaus des Orts-
netzes Gützkow ein unterirdisches Pump-

werk gebaut, das das in der Stadt anfal-
lende Schmutzwasser in die Kläranlage
Teutin (Jarmen) leitet. 
Der Abschnitt Parkstraße/Pommersche
Straße wurde 1989 gebaut im Zusammen-
hang mit der geplanten abwasserseitigen
Erschließung innerhalb der Stadt Gütz-
kow.
Diese Leitung muss auf unbestimmte Zeit
bestehen bleiben.

Anlage 2

zum Antrag vom 09.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
in 17506 Gützkow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/028/23/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Gützkow
Gemarkungen: Gützkow und Wieck
Leitungsbezeichnung:Schmutzwassergefälleleitung (SWGL)

PVC-KG DN 200, AZ DN 200, Steinzeug
DN 100/150/200/300
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 09.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für Schmutzwasserleitungen
in 17506 Gützkow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/028/23/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Schmutzwassergefälleleitung entspre-
chend den bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden Lage-
plänen. 
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt. 
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/110/24/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 11. Juni 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i. V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Grundwassermessstelle 22470009 Radlow
gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 11.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 22470009
Radlow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/110/24/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Messstelle be“ndet sich östlich der Ortslage Radlow, am
Rand eines bewirtschafteten Feldes. Sie ist mit automatischer
Messtechnik zur Datenerfassung ausgerüstet.

Anlage 2

zum Antrag vom 11.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 22470009
Radlow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/110/24/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchband-Nr.: 133418
Grundbuchblatt-Nr.: 467

Anlage 2/1

zum Antrag vom 11.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 22470009
Radlow

Reg.-Nr. 70.3/LAR/110/24/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes
Grundwasserstand entsprechend den bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der

Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Uecker-
münde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroble-
wski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inan-
spruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/107/25/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,

Anmerkung: Schlüssel-Nr. 7.3:
Gewässerkundliche Messanlagen - Grund-
wassermessstellen
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Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 15. Juni 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i. V. mit § 9 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31.
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Grundwassermessstelle 
19490020 OP 19490021 MP 19490022 UP Zinnowitz

gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach
eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem Grundstücks-
eigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehende

Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490020
OP 19490021 MP 19490022 UP Zinnowitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/107/25/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Messstelle be“ndet sich rechtsseitig der B 111 am Ortsaus-
gang Zinnowitz Richtung Wolgast auf einer Wiese. Die Mess-
stelle ist als 3-fach Pegel ausgebaut und besteht aus Oberpegel
(OP), Mittelpegel (MP) und Unterpegel (UP). Der Wasserstand
im Unterpegel wird mittels automatischer Messtechnik kontinu-
ierlich erfasst, des weiteren 2 x jährlich die Wassergüte

Anlage 2

zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490020
OP 19490021 MP 19490022 UP Zinnowitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/107/25/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchband-Nr.: 133518
Grundbuchblatt-Nr.: 248

Anmerkung: Schlüssel-Nr. 7.3:
Gewässerkundliche Messanlagen - Grundwas-
sermessstellen

Anlage 2/1
zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490020
OP 19490021 MP 19490022 UP Zinnowitz

Reg.-Nr. 70.3/LAR/107/25/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes
Grundwasserstand entsprechend den bei der Unteren Wasser-

behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
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stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/105/26/09
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 15. Juni 2009 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i. V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Grundwassermessstelle 19490002 Zempin
gestellt hat. Das davon betroffene Flurstück ist der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieses Grundstückes können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in

17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490002
Zempin
Reg.-Nr. 70.3/LAR/105/26/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Die Messstelle be“ndet sich linksseitig der B 111 am Ortsaus-
gang Zempin Richtung  Zinnowitz. Der Wasserstand wird mit-
tels automatischer Messtechnik kontinuierlich erfasst.

Anlage 2

zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490002
Zempin
Reg.-Nr. 70.3/LAR/105/26/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchband-Nr.: 133517
Grundbuchblatt-Nr.: 10

Anmerkung:  Schlüssel-Nr. 7.3: Gewässerkundliche Mes-
sanlagen - Grundwassermessstellen

Anlage 2/1
zum Antrag vom 15.06.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Messstelle 19490002
Zempin
Reg.-Nr. 70.3/LAR/105/26/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
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Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes
Grundwasserstand entsprechend den bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplänen.
Innerhalb des Schutzstreifens dieser Grundwassermessstelle
von 1 m dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder son-
stige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und
die sichere Betriebsführung der Grundwassermessstelle gefähr-
den oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen
1. keine die Messstelle gefährdende Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
Grundwassermessstelle des Landesmessnetzes Grundwasser-
stand des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch
das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, end-
vertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das
Recht in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die be-
lasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und
Erneuerung der wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und
sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern durch
die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden
entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2,
2. Halbsatz des LandesUVP-Gesetzes

Bekanntmachung des Landkreises Ostvorpommern vom
22. Juni 2009
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung - Festland Wolgast hat bei der Landrätin als unterer Was-
serbehörde des Landkreises Ostvorpommern im Zusammen-
hang mit dem geplanten Neuaufbau der Wasserfassung Pritzier
eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Grund-
wasser aus der Wasserfassung Pritzier beantragt. Diese Was-
serfassung soll die langfristige Absicherung des Versorgungs-
raumes Wolgast mit qualitätsgerechtem Trinkwasser
gewährleisten.
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
als Genehmigungsbehörde hat eine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalls gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit Nummer
3 a) der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 des Landes-UVP-Gesetzes
(LUVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Novem-
ber 2006 (GVOBI. M-V S. 814), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 9. Februar 2009 (GVOBI. M-V S. 238), durchge-
führt. Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

zu erwarten sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher
nicht erforderlich.
Diese Feststellung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 LUVPG nicht
selbstständig anfechtbar.
Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Wasserrechts entscheiden.

Anklam, den 22. Juni 2009

28. Änderungsverordnung der Kreisver-
ordnung des Landkreises Ostvorpommern

über das Landschaftsschutzgebiet
ŒInsel Usedom mit Festlandgürtel•

Aufgrund des § 30 Abs. 1 und 2 und des § 52 Abs. 2 des Ge-
setzes zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande
Mecklenburg-Vorpommern (Landesnaturschutzgesetz -LNatG
M-V) vom 22. Oktober 2002 (GVOBI. M-V 2003 S. 1) verordnet
die Landrätin:

§ 1
Die Verordnung zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebie-
tes ŒInsel Usedom mit Festlandgürtel• vom 19. Januar 1996
(Amtliches Mitteilungsblatt des Landkreises Ostvorpommern
vom 5. Februar 1996, Nr. 2), wird wie folgt geändert:
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Die Verordnung wird für die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 für das Sonstige Sondergebiet ŒHafen Zeche-
rin•, der Gemeinde Mölschow, ausgewiesene Fläche, aufgeho-
ben.
Die geänderte maßgebliche Grenze des Landschaftsschutzge-
bietes ist in der Anlage 1 als Abgrenzungskarte im Maßstab
1:10 000 festgelegt.
Die ”urstücksgetreue Abgrenzung ist in gesonderten Plänen er-
sichtlich.

§ 2
Die Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Anklam, den 29.06.2009 

Landkreis Ostvorpommern 
Untere Naturschutzbehörde

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen 

für die Abwasserbeseitigung

Aufgrund der §§ 5, 15, 150 ff der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung sowie
der §§ 1, 2, 6, 9 und 17 des Kommunalabgabengesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern (KAG) in der aktuellen Fassung wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung -Insel Use-
dom- vom 02. Juni 2009 folgende 2. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbe-
seitigung erlassen.

Artikel 1
Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen

für die Abwasserbeseitigung
§ 3 wird wie folgt geändert:
Der Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
Mehrere Grundstücke gelten als ein Grundstück, wenn ein oder
mehrere angrenzende Grundstücke mangels Größe bei der Auf-
wandsverteilung unberücksichtigt bleiben müssten, obwohl es
mit einem oder mehreren Grundstücken desselben Eigentümers
zusammen angemessen genutzt wird oder werden könnte.

§ 5 wird wie folgt geändert:
Der Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeober”äche
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
”äche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.

§ 7 wird wie folgt geändert:
Der Abs. 1 erhält folgende Neufassung:
Beitragsp”ichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des bevorteilten Grundstückes ist.
Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberech-
tigte anstelle des Eigentümers beitragsp”ichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch bela-
stet, so ist der Inhaber des Rechtes anstelle des Eigentümers
beitragsp”ichtig.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Seebad Ückeritz, den 26. Juni 2009

Hinweis:
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß
gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden
sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber
dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Insel Usedom geltend gemacht wird. Abweichend von Satz 1 kann
eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

Seebad Ückeritz, 26. Juni 2009

Teileinziehung

Entsprechend § 9 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes M-V
(StrWG M-V) vom 13. Januar 1993 (in der derzeit geltenden
Fassung), zieht der Landkreis Ostvorpommern auf Antrag der
Gemeinde Neetzow einen Straßenabschnitt, gelegen auf dem
Flurstück 85 der Flur 7 der Gemarkung Steinmocker, (siehe
Flurkartenauszug) ein.
Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß § 9 Abs. 5
Straßen- und Wegegesetz M-V rechtswirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Landrätin des Landkreises Ostvorpom-
mern, Demminer Straße 71 - 74, 17389 Anklam einzulegen.
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Zweckverband Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung Anklam

Der Verbandsvorsteher

An die Mitglieder des
Zweckverbandes Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie zu einer Öffentlichen Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Ab-
wasserbehandlung Anklam am Montag, den 07.09.2009 um
18.00 Uhr ein. Die Sitzung “ndet in Anklam, in der Gaststätte
ŒManfreds Mittagstisch• im Mittelfeld statt.

Tagesordnung:
1 Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung und Feststel-

lung der Beschlussfähigkeit
2 Bürgerfragestunde
3 Protokollkontrolle der Verbandsversammlung 

vom 15.12.2008
4 Bericht des Verbandsvorstehers
5 Wahl des Verbandsvorstehers
6 Wahl der Stellvertreter des Verbandsvorstehers
7 Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder
8 Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der GKU mbH
9 Beratung und Beschlussfassung über die 5. Satzung zur

Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Was-
serversorgung und Abwasserbehandlung Anklam vom
21.11.2001

10 Schlusswort des Verbandsvorstehers

Mit freundlichen Grüßen

Im Rahmen ihrer Europatournee 2009/10 
gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken

am 19.08.2009 um 20.00 Uhr
in der Ev. Waldkirche Bansin Seebad Bansin

Karten-Vorverkauf: 
* Seebad Bansin: Kurverwaltung Haus des Gastes, 

An der Seebrücke 
sky-Verbrauchermarkt, 
Seestr. 18,
Tel.: 038378/470230

* Ostseebad Heringsdorf: Schlüsselwilke, 
Neuhofer Str. 11 a

* Abendkasse Einlass 19.00 Uhr 

am 20.08.2009 um 19.30 Uhr
in der Marienkirche Ueckermünde

Karten-Vorverkauf: 
* Ueckermünde: Touristik-Information, 

Ueckerstr. 96, Tel.: 039771/28484
Friedrich Wagner Buchhandlung, 
Ueckerstr. 79, Tel.: 039771/54626

* Eggesin: Stadtverwaltung, Stettiner Str. 1
* Torgelow: Stadtverwaltung, Abt. Kultur, 

Bahnhofstr. 2, Tel.: 03976/252153

* Ferdinandshof: Otto-Shop, Schulstr. 16,
Tel.: 039778/28399

Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige
Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im Übrigen richtet
sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit. Zur
Weihnachtszeit wird ein Œrussisch-ukrainisch-deutsches Weih-
nachtsprogramm• vorgetragen.
Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre
zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem
musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat.
Singend zu beten und betend zu singen.
Chorgesang und Soli in stetem Wechsel - Tiefe der Bässe, tra-
gender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre.
ŒAus den Tiefen der russischen Seele•
Auch im neuen Konzertprogramm dürfen nicht Wunschtitel wie
ŒAbendglocken•, ŒStenka Rasin•, ŒSuliko• und ŒMarusja• fehlen.

Filmfest auf Burg Klempenow zeigt Vielfalt

Klempenow (md). Freunde des Dokumentar“lms können sich
auch in diesem Jahr wieder auf das letzte August-Wochenende
(28. bis 30 August) freuen. Denn beim bereits fünften Filmfest
auf der Burg Klempenow (Landkreis Demmin), Œder NEUE HEI-
MAT “lm•, werden wieder 15 aktuelle Produktionen in besonde-
rer Atmosphäre gezeigt. Ein spezielles Motto gibt es in diesem
Jahr nicht, dafür aber Vielfalt. So spannt sich der Bogen geo-
gra“sch von Massachusetts, wo Senioren moderne Punk- und
Rocksongs proben (young@heart), bis ins Baltikum, wo Volker
Koepp Deutsche und Litauer beobachtet (Memelland).
Dazwischen haben die Besucher des Filmfestes auch Gelegen-
heit, Menschen aus der näheren Umgebung kennen zu lernen.
Wie zum Beispiel ŒHeinz und Fred•, zwei Überlebenskünstler,
die in Sachsen-Anhalt ein riesiges Reich aus Schrott, Auto-
wracks und Männerhaushalt regieren. Oder auch Anna, die aus
ihrem Dorf in der Uckermark weg will, und Hans, der bereits in
der großen Stadt lebt, aber auch dort seinen privaten Kampf zu
kämpfen hat.

Szenenfoto aus dem Film ŒHeinz und Fred•. Die beiden Überle-
benskünstler regieren in Sachsen-Anhalt ein Reich aus Schrott,
Autowracks und Männerhaushalt.

Vielfalt gilt auch für den übrigen Teil des Filmfest-Programms.
So gibt es am Sonntag wieder einen Block mit Kurz“lmen von
jungen Regisseuren zu sehen, die vom Rostocker Festival im
Stadthafen (FiSH) empfohlen wurden, und während aller Tage
des Filmfestes werden  “lmische Miniaturen von Georg
Schramm aus Hohenbüssow im Erdgeschoss des West”ügels
der Burg gezeigt. Im Obergeschoss des West”ügels läuft zeit-
gleich die Ausstellung ŒDie Zugezogenen• des Fotojournalisten
Roland Köhler aus Christianenhof in der Uckermark.
Das Filmfest beginnt am Freitag, 28. August um 18 Uhr, am
Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.
Schirmherr des Filmfestes ist der Demminer Landrat Siegfried
Konieczny. Gefördert wird das Projekt durch das Land Mecklen-
burg-Verpommern und das Filmbüro M-V. Der NEUE HEIMAT
“lm ist eine Gemeinschaftsaktion des Kultur-Transit-96 e. V. mit
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur M-V.

Mehr Informationen unter: www.burg-klempenow.de.
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Kultur auf Usedom

Galerie in Benz bis Oktober 2009 
täglich geöffnet.
Neben der mittelalterlichen Dorf-Kirche

Täglich geöffnet in Benz

haben wir die Galerie für alle Besucherin-
nen und Besucher der Insel von 10 bis 
18 Uhr. Ohne Ruhetag. 
Wir liegen neben der historischen Dorfkir-
che in Benz.
In der Halle präsentieren wir Ihnen Bilder und Skulpturen
von Menno Fahl, Jahrgang 1967, aus Berlin. Im Feininger-
Kabinett zeigen wir Unikate und Drucke von Lyonel Feininger,
der von 1908 bis 1912 regelmäßig Usedom besucht hat -sowie
ein Feininger-Fahrrad der Marke Cleveland Ohio von 1897 (mit
Holzfelgen). Nur bei uns können Sie auf der Insel Motive des
Bauhauskünstlers sehen und Usedom-Motive als Kunst-
drucke kaufen. Im JANOSCH-Kabinett stellen wir Ihnen Aqua-
relle, Farb-Radierungen und Poster des Künstlers vor. 
Besonders AKTUELL: Gra“ken von Armin Mueller-Stahl, dem
Hauptdarsteller im Film Die Buddenbrooks nach dem berühm-
ten Familien-Roman von Thomas Mann.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Kulturdorf Benz: 

Hannelore Stamm, Hannes Albers

Arbeitslosenverband Deutschland

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Arbeitslosentreff Anklam
Wördeländer Straße 10 b | 17389 Anklam
Tel.: 03971/240214 u. 258910  | Fax 03971/240214

04. August 2009
Frühstück 09.00 Uhr beim ALT
11. August 2009
Radtour nach Stretense 13.30 Uhr beim ALT
18. August 2009
Besichtigung des Friedenszentrums 13.30 Uhr beim ALT
25. August 2009
Fahrt mit der Bäderbahn 
(Insel Usedom) 08.40 Uhr beim Bahnhof
01. September 2009
Radtour nach Müggenburg 13.30 Uhr beim ALT
08. September 2009
Wanderung zum Aradokanal 13.30 Uhr beim ALT

Änderungen vorbehalten!

Sprechstunden Bürgerbüro
Montag 09.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten der Kinderstube
Montag 09.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.30 Uhr

Herbst-Ferien-Abenteuer

Die ŒGrüne Schule grenzenlos•, eine Kin-
der- und Jugendbegegnungsstätte in Zet-
hau, Landkreis Mittelsachsen, organisiert
für Kinder von 7 bis 13 Jahren erlebnisrei-
che Herbstferien. Unter dem Motto
ŒHerbst-Ferien-Abenteuer• wird ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten:
- Polizeivorführung
- Inline skaten
- Ausflug ins Erlebnisbad
- Lagerfeuer
- Selbstverteidigungskurs
- Kino
- Disco
- Bowling
- Ausflug auf einen Reiterhof
- Ausflug auf einen Bauernhof
- kreatives Gestalten
- Sport, Spiel und Spaß
- und vieles mehr

Termine:
- 11.10. - 17.10.2009 
- 18.10. - 24.10.2009 
- 25.10. - 31.10.2009 

Nähere Infos und Anmeldungen:
Grüne Schule grenzenlos Zethau
Tel. 037320/8017-0
www.gruene-schule-grenzenlos.de/

Kinder-Disco Freiberg
Tel. 03731/215689
www.ki-di.de/
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Wir geben Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren für Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ll, Beihilfe Bafög,
Widersprüchen usw., Begleitung zu Ämtern und Behörden.
Wir sind behil”ich bei Haushaltsau”ösungen und nehmen gerne
Kleiderspenden, Bettwäsche, Gardinen, Schuhe, Geschirr und
Tischwäsche für unsere Kleiderkammer an.

Öffnungszeiten der Kleiderkammer - täglich geöffnet!
Montag - Mittwoch 8.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

Kleiderspenden können von Montag - Donnerstag von 8.00 -
16.00 Uhr und freitags von 8.00 - 11.30 Uhr abgegeben wer-
den.

Handarbeitsgruppe
donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr

Mieterbund
Der Mieterbund kommt am 8. Juli 2009 und 12. August 2009 in
der Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr im Arbeitslosentreff in der Wör-
deländer Straße 10 b (Raum Bürgerbüro). 

Arbeitsloseninitiative M-V Nord-Ost e. V.

Amtsweg 2, 17398 Ducherow 
Tel. 039726/28663

Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Tagespresse be-
kannt gegeben.

Unsere Angebote für Sie: 
Sprechstunden:
Montag 8.30 - 11.30 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag Frauentreff 
Mittwoch 8.30 - 11.30 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 8.30 - 11.30 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr 
Freitag 8.30 - 11.30 Uhr 

Jede Beratung ist kostenlos und vertraulich! 

Wir helfen bei
- Ausfüllen von verschiedenen Anträgen
- Hilfe beim Formulieren von Widersprüchen
- Hilfe bei Bewerbungsschreiben
- Durchführung von Veranstaltungen 
- Seniorenbetreuung
- Kopierarbeiten
- Begleitservice für ältere Bürger

Neu im Angebot
NÄHSTUBE
- Änderungs- und Reparaturarbeiten

KLEIDERKAMMER
Montag 9.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr

Heimvolkshochschule Lubmin e. V. 

Gartenweg 5 , 17509 Lubmin
Tel. 038354/22215 , E-Mail: info@heimvolkshochschule.de

Unsere Angebote im August/September 2009:

kaltes Buffet aus der Vollwertküche (29.08.; 10 - 16 Uhr)
- kulinarische Köstlichkeiten
- essbare Dekorationen
- zum Abschluss wird das kalte Buffet verspeist
- unter fachkundiger Leitung von Frau Aulrich 

Aquarellmalkurs - Landschaften (05.09. - 06.09.)
- lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf
- lernen Sie kleine Kniffe einer erfahrenen Malerin
- Experimentieren Sie mit Spass
- unter der Leitung von Frau Rosemarie Wagner

Computer - die Welt im Wohnzimmer 
(07.09. - 11.09; 8.30 - 14.00 Uhr)
- ein Grundkurs für Einsteiger ( 30 Unterrichtseinheiten )

- keine Voraussetzungen nötig
- Was kann ein Computer?, XP/vista, Briefe, Einladungen,

Glückwünsche
- Internet und E-mail
- unter der Leitung von Herrn Spranger

Wilde Kräuter - Gesunde Alternativen aus der Natur 
(12.09.; 10 - 16 Uhr) 
- Schärfen Sie den Blick für die Geheimnisse der Wiesen und

Wälder
- Bereichern Sie Ihre mit Küche mit einheimischen Kräutern
- Entdecken Sie neue Rezepte und erfreuen Sie sich an

leckeren Kostproben
- unter fachkundiger Leitung von Frau Maria Aulrich

Computer - Alles einfach? (14.09. - 18.09; 8.30 - 14.00 Uhr)
- ein Aufbaukurs für Interessenten mit Grundkenntnissen
- Textverarbeitung, Tabellen, Grafiken im Text
- Formulare, Tipps und Tricks, Internet, ebay, Chat
- unter der Leitung von Herrn Spranger   

Ausblick:
via sacra - Kirchen, Klöster und Kultur im Herzen Europas
(27.09. - 01.10.)
- gehen Sie mit uns auf Erkundungsfahrt entlang des Pilger-

weges via sacra
- die Unterbringung erfolgt im Kloster St. Marienthal Ostritz
- entdecken Sie das Dreiländereck um Görlitz
- Machen Sie mit uns Halt in Zittau, Oybin, Herrnhut, Hirsch-

berg u. a.
- unter der Reiseleitung von Frau Eckert

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.heimvolkshochschule.de! 

Demokratischer Frauenbund

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Max-Sander-Straße 6, 17389 Anklam

Sprechzeiten Max-Sander-Straße 6 
Sprechzeiten
montags 13.00 bis 15.00 Uhr Büchertausch
dienstags 09.00 bis 14.00 Uhr Sprechzeit
Frauensport Sommerpause
donnerstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechzeit

In der Tagespresse und im Aushang beim dfb erfahren Sie wei-
tere aktuelle Termine und Themen unserer Veranstaltungen.

Lange
Mitarbeiterin dfb e. V. Anklam

Familienzentrum

Sozial-Arbeit Vorpommern g GmbH
Anerkannter freier Träger 
der Kinder- und Jugendarbeit
Reeperstieg 7; 17389 Anklam
Tel.: 03971/267049 
E-Mail: familienzentrum@sozialarbeit-vorpommern.de

Veranstaltungskalender August 2009

Hausaufgabenhilfe von Mo. - Fr., 10.00 - 18.00 Uhr

03.08.09 Mo. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Seifenkistenwerkstatt

04.08.09 Di. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Theaterwerkstatt

05.08.09 Mi. 10.00 Uhr Aus”ug zur Phänomenta 
Peenemünde

06.08.09 Do. 10.00 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz - 
Wir bauen eine Feuerstelle

07.08.09 Fr. 10.00 Uhr Picknick auf Burg Landskron
10.08.09 Mo. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 

Treffpunkt Seifenkistenwerkstatt
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 22!
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hausbau leben au s

ausg e
Wer ein neues Zuhause bezieht oder seines schon lange bewohnt, der
weiß, wie nötig ein Tapetenwechsel manchmal sein kann. Solange alte
Wände einfach nur einen frischen Anstrich benötigen, hält sich der
Aufwand beim Renovieren in Grenzen … doch was tun, wenn alte
Raufasertapeten die Arbeit erschweren und das Ergebnis unansehnlich
machen? Für diese Fälle bietet Graham & Brown eine schnelle und
pragmatische Lösung: Das neuartige ŒWall Doctor Konzept• ermöglicht
ein direktes Überkleben von alten Raufasertapeten oder Tapetenre-
sten mit einer speziellen weißen Vinyltapete. Deren strukturierte Ober-
fläche gleicht auch Risse und Unebenheiten aus und lässt alte Wände
wie neu aussehen. Die Anwendung ist kinderleicht: Einfach die Wand
einkleistern und die Tapete trocken von der Rolle auf die Wand brin-
gen. So umgeht man zugleich die Gefahr, dass sich die Vliestapete
beim Verarbeiten verzieht. Wer weiße Wände langweilig findet, der
kann ŒWall Doctor• natürlich auch in seiner persönlichen Lieblingsfar-

be streichen oder mit einer einzelnen, anders tapezierten ŒFeature
Wall• einen modischen Akzent setzen. Diese Idee ist einfach umzuset-
zen und schafft doch ein komplett neues Wohngefühl. ŒTapezierte
Räume haben ihren eigenen Charakter und verweisen auf Stil und Per-
sönlichkeit der Bewohner•, sagt Jens Klotmann, Geschäftsführer des
Herstellers. ŒDie aktuellen Tapetenkollektionen spielen mit Mustern
und Farben und machen Lust auf Wand-Dekoration. Favoriten sind auf-
fällige Designs, die es in knalligen Farben, aber auch als nuancenrei-
che Ton-in-Ton-Kompositionen gibt.•
ŒWall Doctor• ist beim Exklusivpartner ŒBauhaus• erhältlich, ebenso
wie die internationalen Tapeten-Kollektionen. Zur Auswahl stehen
mehr als 150 verschiedene Designs, die bei Bedarf sogar innerhalb
von drei Arbeitstagen zum Kunden nach Hause geliefert werden.
Weitere Informationen gibt es unter www.grahambrown.de akz-o

Feature Wall

Sommer bei der WOWI
Wohnungen für jedermann in Wolgast...Wohnungen für jedermann in Wolgast...

Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH 

Mühlentrift 5, 17438 Wolgast, Fax 0 38 36/20 34 80, 
www.wowi-wolgast.de € E-Mail wowi@wowi-wolgast.de

Tel. 03836-2715-0Wolgast
Wohnen am Peenestrom

Wir erfüllen Ihren Wunsch nach passendem Wohn- und Gewerberaum!

Makarenkostr. 3
(mit Balkon)
4-R-WE, 85,84 m 2

PKW-Stellplätze vorhanden

351  ,11   KM

Diesterwegstr. 25
(mit Balkon)
4-R-WE, 73,94 m2, 

382,09   KM

Badstubenstraße 1a
(altersgerechte Wohnung mit
Fahrstuhl)
2-R-WE, 52,18 m2, 

319,12   KM
... bei der WOWI!... bei der WOWI!

...für alle Lebensphasen...für alle Lebensphasen

Sicheres und modernes Wohnen am Peenestrom

Wohnungen für 
Azubi´s, Schüler, Arbeiter ...

Wohnungen für 
Azubi´s, Schüler, Arbeiter ...
separate, moderne 
Zimmer komplett möbliert
sowie TV-Anschluss mit gemeinsa-
mer Nutzung von Bad und mö-
blierter Küche

warm 

ab 200,-  
pro Monat

Erste Hilfe für die Wände
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ausbau vermietung garten

gebaut
Wie wird mein Heim noch schöner?

Anzeige

Bausparkasse AG
Ihre Baufinanzierungsbank

IMMOBILIENSERVICE

Diverse Baugrundstücke auf Anfrage € Debeka Bausparkasse AG
Immobilienservice Michael Stage € Tel.: 0171/4275167

Geschäftsstelle: Prenzlauer Straße 1 · 17309 Pasewalk
Tel. (0 39 73) 2 80 52-0 · Fax (0 39 73) 2 80 52 20

Wohn- und Geschäftshaus in 17438 Wolgast, Bj. ca. 1955, Wfl. 138 m2, 
Gewerbefl. 205 m2, Grundstück 1.042 m2

Der Wohnbereich besteht aus einer 4-Raumwohnung und einem separaten freistehenden Bungalow (30 m2). Angrenzend an
den Wohnbereich befinden sich die Gewerbeflächen. Ein Ladenimbiss mit zwei Gasträumen, einem Büro, Sanitäranlagen und
eine Küche mit Lager und Sozialräumen. Geschäftsinhalt ist die Betreibung des Imbisses/Bistros, außerdem Catering sowie
Veranstaltungsservice. KP: 195.000  

zuzüglich 5,36 % Maklerprovision (inkl. MwSt.) Es besteht auch die Möglichkeit einer befristeten Verpachtung mit Kaufoption

2-Zimmer Eigentumswohnung in 17459 Koserow, Bj.2004, Wfl. 56 m2, nur 10
Fußminuten von der Ostsee entfernt KP: 110.000  

zuzüglich 4 % Maklerprovision (inkl. MwSt.) 

hausbau leben ausbau vermietung garten

ausgebaut
Wie wird mein Heim noch schöner?
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11.08.09 Di. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Theaterwerkstatt

12.08.09 Mi. 10.00 Uhr Wir fahren zur 
Schmetterlingsfarm und in den 
Usedompark

13.08.09 Do. 10.00 Uhr Treffpunkt Abenteuerspielplatz - 
Wir kochen wie die Cowboys

14.08.09 Fr. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Hörspiel auf der grünen Wiese

17.08.09 Mo. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Seifenkistenwerkstatt

18.08.09 Di. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Theaterwerkstatt

19.08.09 Mi. 10.00 Uhr Kanutour auf der Peene
20.08.09 Do. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 

Großes Malfest
ŒKomm wir malen eine Sonne•

21.08.09 Fr. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Abenteuerspielplatz

24.08.09 Mo. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Seifenkistenwerkstatt

25.08.09 Di. 10.00 Uhr Ferienspaß im Familienzentrum - 
Treffpunkt Theaterwerkstatt

26.08.09 Mi. 10.00 Uhr Überraschungsaus”ug!!!
27.08.09 Do. 10.00 Uhr Radtour nach Pinnow zum Baden
28.08.09 Fr. 10.00 Uhr Ferienende - Abschlussparty mit 

Theateraufführung, Grillen u. v. m.
31.08.09 Mo. 15.00 Uhr Wir schlagen unsere neuen 

Schulbücher ein!

Super!
Bei uns kannst Du jeden Tag basteln, Kickern, Darten, Compu-
ter spielen und vieles mehr! 
Unser Abenteuerspielplatz wartet auf Deine Ideen!
Bitte zu allen Veranstaltungen rechtzeitig die Teilnahme anmelden!
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Weiberwirtschaft Wolgast

Unsere Veranstaltungen August 2009

Individuelle Beratung:
Wir helfen beim:
Ausfüllen von Anträgen
Formulieren von Widersprüchen
Beantworten der Amtspost
dienstags, 04.08.09, 11.08.09, 18.08.09, 23.08.09
von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Beratung durch den Mieterbund:
Sie erhalten fachkundige Beratung rund um das Thema Miet-
recht
mittwochs, 12.08.09, 26.08.09
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Für Körper, Geist und Seele:
Yoga mit Kursleiterin Frau Rühle -
Ein Weg zur ganzheitlichen Gesundheit
montags, 03.08.09, 10.08.09, 17.08.09, 24.08.09, 31.08.09
von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr

Bildung, Kunst und Kultur:
Ausstellung
19. Juni 2009 - 31. August 2009
ŒUnterwegs durch Vorpommern und Rügen•
Dieter Fuhrmann, Öl- und Acrylmalerei
Mo. - Do.  09.00 Uhr - 15.00 Uhr
Fr.    09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Gesundheit 
04. August 2009; 17.30 Uhr
ŒSchwachstelle Wirbelsäule•
Schmerzlinderung und Schmerzfreiheit z. B. durch Wirbelsäu-
lentherapie nach Dorn, homöopathische Behandlung, Ultra-
schall-Therapien mit Liane Litwin

18. August; 18.30 Uhr
ŒMit Lebensmitteln Krebs verhindern•
Erfahrungen aus der Naturheilpraxis mit Dr. Sigrid Pfeiffer

26. August; 17.30 Uhr
ŒVitametik - Was ist das?•
Entspannungsmethoden für Muskulatur, Wirbelsäule und Ner-
vensystem mit Ingeborg Frank

SHIA e. V. - ŒSoziales Haus in Aktion•

Familienzentrum 
Mühlentrift 4, 17438 Wolgast

Angebote im August 2009

offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) wochen-

täglich ab 13.00 Uhr
Computerkabinett mit Internet wochentäglich 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe wochentäglich 14.00 Uhr
Frauentreff montags 09.30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe montags 15.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe (Babytreff) dienstags 10.00 Uhr
Töpfern Erwachsene mit Anleitung montags 18.00 Uhr

dienstags 09.00 Uhr
mittwochs 09.30 Uhr
donnerstags 09.30 Uhr

Töpfern für Kinder mit Anleitung dienstags 15.00 Uhr
Projekt ŒBerufsfrühorientierung• dienstags 14.00 Uhr

donnerstags 14.00 Uhr
Fitness für Jugendliche montags bis 18.00 Uhr
donnerstags
Kurs ŒKreatives Gestalten• mittwochs 15.00 Uhr
Treffpunkt Œ Familie • mittwochs 16.30 Uhr

Unsere besonderen Ferienangebote:
03.08. Perlenuntersetzer gestalten
04.08. Seife anfertigen
05.08. Sisalblumen 
06.08. Obstsalat zubereiten
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07.08. Tischtennis-Turnier
10.08. Bilder mit Schablonen gestalten
11.08. Wollis basteln
12.08. Kino - lasst euch überraschen
13.08. Wasserspielfest
14.08. Geschicklichkeits- u. Sportspiele
17.08. Button gestalten
18.08. Embossing
19.08. leckere Muffins oder Waffeln backen
20.08. Pompons anfertigen
21.08. Sport frei - macht alle mit!
24.08. Kartoffel- und Stempeldruck
25.08. Trockenfilzen
26.08. Indianerfest
27.08. Wasserspiele
28.08. Darts-Turnier

Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser Fa-
miliencafé täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden
kleine Snacks, Eis und Getränke angeboten.
In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich gibt
es vielfältige Betätigungsfelder, z. B. Billard, Tischfußball und
Airhockey.
In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendlichen
nicht nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, sondern
auch an der Play-Station, an der Wii und bei Brettspielen ihr lo-
gisches Denken testen.
Im Computerkabinett wird das Projekt ŒBerufsfrühorientierung•
angeboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bewerbungsun-
terlagen und anderes zu erstellen.
Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzimmer zur Verfü-
gung (Gruppen bitte mit Voranmeldung).
Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Räum-
lichkeiten für Beratungen und Familienfeiern und die Ausrich-
tung von Kindergeburtstagen.
Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.- Nr. 03836/202056 bzw.
Fax 202060 zur Verfügung

Familienzentrum
Wolgast

KS Wohnresidenz Anklam GmbH

Hausanschrift Buchenweg 02 in 17389 Anklam, 
Tel. 03971/2580, Fax 03971/258258

Veranstaltungen August 

Seniorensport jeden Dienstag (04.08./11.08./18.08./25.08.)
von 15.00 bis 16.00 Uhr. 
Jeden Sonntag und Mittwoch ab 14.00 bis 16.00 Uhr Kaf-
feenachmittag im Restaurant.
05.08.09 14.30 Uhr Tanztee im Restaurant/

mit Anmeldung
06.08.09 14.30 Uhr Kinonachmittag
11.08.09 09.00 Uhr Seniorenfrühstück im Restaurant
13.08.09 15.00 Uhr Gedächtnistraining
20.08.09 15.00 Uhr Bingonachmittag

Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Wassergymnastik im
Bewegungsbecken für Senioren. 

Die Öffnungszeiten und Schließzeiten des Bewegungsba-
des und der Sauna:
Montag geschlossen
Dienstag von 13.00 - 21.00 Uhr (Frauen)
Mittwoch von 13.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 - 21.00 Uhr 
Freitag von 14.00 - 21.00 Uhr

Der Kreisschützenverband ŒGreif Vorpommern 1992 e. V.• und
die Schützen-Compagnie Gützkow laden recht herzlich zum
diesjährigen Kreiskönigsschießen ein.
Termin Sonntag, 16. August 2009;

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort Schießplatz Gützkow

Kreiskönigsschießen
Wertungsklassen König und

Königin ab 18 Jahre (KK-Gewehr)
Jugendkönig
und -königin bis 17 Jahre (Luftgewehr)

Zeitrahmen Vorkampf bis 13.00 Uhr
Finale ab 13.30 Uhr

Wanderpokal der Damenleiterin des KSV
- KK-Gewehr 
- nur für KSV-Mitglieder 
- Zeitrahmen 10.00 - 14.00 Uhr 

Pokal des Präsidenten des KSV
- KK-Pistole
- Zeitrahmen 10.00 - 14.00 Uhr

Pokal des Jugendleiters des KSV
- Luftdruck-Gewehr und Luftdruck-Pistole
- Zeitrahmen 10.00 - 14.00 Uhr

Zu den Schießwettbewerben ist in Schützenkleidung anzu-
treten, nicht in Wettkampfmontur.
Es wird gebeten, zur Eröffnung mit Vereinsfahnen anzutre-
ten.

Fr., 21.08. 
20.00 Kommersabend

- Eröffnung des Feuerwehr- und 
Schützenfestes

- Festansprache und Grußworte
- Auszeichnungen und Beförderungen der 

Feuerwehr
- Zapfenstreich
Ort: Festzelt Mascowstraße

Sa., 22.08.
10.00 Festumzug durch Gützkow

Treff: 9.45 Uhr am Œvon-Lepel-Platz•
10.45 Begrüßung der Gäste
11.00 1 Stunde Platzkonzert des Lühmannsdorfer

Schalmeien-Orchesters
11.30 Mittagsversorgung
13.00 Beginn der Wettbewerbe:

Königsschießen, Bürgerschießen, Glücks-
schießen, Pokalschießen für alle Gastvereine
Ort: Schießplatz

13.00 - Fahrzeugschau und Schauvorführung der 
Jugendfeuerwehr,

- Kinderbelustigung mit Hüpfburg/Schminken,
- Kaffee und Kuchen
Ort: Festzelt

20.00 Feuerwehr- und Schützenball - freier Eintritt mit
Disko und Dana Francis
Ort: Festzelt

Zeitungsleser
wissen mehr!
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So., 23.08. 
09.30 Festgottesdienst in der Kirche St. Nikolai
11.00 - Frühschoppen mit Freibier (solange der 
bis Vorrat reicht)
14.00 - Krönung Schützenkönig und 

Jugendschützenkönig
- Siegerehrungen:
- Pokalschießen der Gastvereine
- Bürgerschießen und Glücksschießen

Alle Veranstaltungen sind öffentlich!

Bullerbü e.V. 

Anerkannter freier Träger der Jugendhilfe in OVP

Veranstaltungskalender September/Oktober 2009

Der Bullerbü e. V. bietet in den Monaten September/Oktober für
Erzieherinnen und Tagesp”egepersonen folgende Fortbildun-
gen an:

€ 03.09.09/G18-09 Raumgestaltung von Kinderräumen
€ 04.09.09/G19-09 Traumatisierung bei Kindern
€ 10.09.09/G20-09 Marketing für Kindertagesstätten
€ 17.09.09/G21-09 Geschlechterrollen im Vorschulalter
€ 23.09.09/N12-09 Auch Kinder leiden unter Stress
€ 26.09.09/N13-09 Reise nach Afrika 
€ 01.10.09/G22-09 Ich bin o.k. und du?
€ 09.10.09/G23-09 Kollegiale Beratung
€ 14.10.09/G24-09 Auch Kinder leiden unter Stress
€ 23.10.09/G25-09 Die Bibliothek für Drei- bis 

Sechsjährige

Weitere Informationen und Anmeldungen unter: 03834/830471
(Kathrin Schulz-Jokiel),
038354/31479 (Ute Bendt), www.bullerbü.net,
E-Mail bullerbue@cv-web.de
Postadresse: Bullerbü e. V., Bahnhofstraße 44/45, 17489
Greifswald

Dienstags bietet der Bullerbü e. V. von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
die Krabbelgruppe ŒKinderquatsch• für Mütter; Väter und Kinder
von 0 - 1 Jahr an.
Kontakt: 03834/765457 (Susanne Kühl)

Montags bietet der Bullerbü e.V. von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
eine Spielgruppe für 3 - 6-jährige an.
Kontakt: 03834/771440 (Juliane Brasch)

Begegnungsstätte 
für psychisch kranke Menschen

in Wolgast
Breite Straße 21 c, Telefon 03836/201507

Veranstaltungsplan August 2009

Mittwoch, 05.08.09
15.00 - 18.00 Uhr Buchlesung

ŒZugegen• Gedichte aus der Zeit.
Ein Längsschnitt aus dem Wirken des
Lyrikers Kurt Scharf.
Ansprechpartner: Herr Baumann

Montag, 10.08.09
15.00 - 18.00 Uhr Ausflug nach Karlshagen

Ansprechpartner: Herr Baumann
Mittwoch, 12.08.09 
15.00 - 18.00 Uhr Spielnachmittag

Unter dem Motto Œ Brettspiele und mehr•
treffen wir uns in der Begegnungsstätte.
Ansprechpartner: Herr Baumann 

Montag, 17.08.09 
15.00 - 18.00 Uhr ŒWer rastet der rostet•

Wir unternehmen eine Radtour ins Grüne!
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mittwoch, 19.08.09 
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf.
Gegen einen Obolus können kleine Baste-
lein hergestellt werden.
Ansprechpartner: Herr Baumann

Montag, 24.08.09
15.00 - 18.00 Uhr Kreativnachmittag

Wir beenden unsere angefangenen Arbei-
ten.
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mittwoch, 26.08.09 
15.00 - 18.00 Uhr Sommerspaziergang

Wir machen einen Spaziergang durch un-
sere kleine Heimatstadt Wolgast.
Ansprechpartner: Herr Baumann

Montag, 31.08.09 
15.00 - 18.00 Uhr Sport/Rückenschule

In den Räumlichkeiten der Tagesstätte la-
den wir zur sportlichen Betätigung ein!
Ansprechpartner: Herr Baumann

Mediadaten online 
Hier finden Sie die aktuellen Mediadaten aller 
LINUS-WITTICH-Ausgaben: www.wittich.de


































